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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr.PELIKAN, Dr.EMACORA" 
Dr.KAUFMANN und Genossen haben am 18. Juni 1973 unter der 
Nr.1313/J an mich eine schriftliche Anfrage~ betreffend 
EDV-Versuchsprojekt Verfassungsrecht, gerichtet, welche 

folgenden Wortlaut hat: 

~. Ist an eine Fortsetzung, das heißt Komplettierung dieses 

EDV-Projektes Verfassungsrecht gedacht? 
Wenn j~, bis wann ist mit einem Abschluß der Arbeiten 

zu rechnen? 
Wenn nein,' was soll einerseits mit dem Datenbestand 
Verfassungsrecht, andererseits mit den in zweijähriger 
Arbeit erstellten und im Eigentum des Bundes befind­

lichen Programmen geschehen? 

2AIst die Errichtung von Informationssystemen fUr andere 
. Rechtsgebiete nach dem rvJodell des iI'lJiener Systems" ge­

plant? 

3. Gedenkt die BtL'1desregierung bei der Errichtung zukünf­
tiger Informationssysteme auf die parlamentarischen In­
for~ationsbedUrfnisse insbesondere beim Gang der Gesetz­
gebung (Einbringen von Regierungsvorlagen, Abänderungs­

anträge, Ausschußberichte, Veränderungen in der 2.Lesung) 

Rücksicht zu nehmen? 

. / . 
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4. In welcher Weise bedient sich der verfassungsgerichts­

hof des Datenbestandes des EDV-Projektes Verfassungs­

recht? 

5. Wo steht derzeit der Datenbestand des EDV-Projektes 
Verfassungs recht fUr Abfragen zur Verfügung? 

6. Wie ist der Stand der Arbeiten bezüglich der I!gesetz­

lichen Prüfung ll der Frage'~ ob das im Rahmen des EDV­
Projektes Verfassungsrecht gespeicherte Material auch 

anderen als Bundesdienststellen zur VerfUgung gestellt 

vlerden kann?1I 

Diese Anfrage ist zwar an mich gerichtet, beinhaltet aber 

im Punkt 3 eine B'rage: mi t der a~ch di e Bundesregierung 
angesprochen wird. Ich habe daher den Ministerrat in sei~ 
ner Sitzung am 7. August 1973 mit dieser Anfrage befaßt 
und beehre mich nunmehr ,jene mit Zustimmung der Bundesre­

gierung wie folgt zu beantworten: 

~~ - ~!:'~~~ - !!. 
Das'EDV-Versuchsprojekt Ve:cfassungsrecht war, wie bereits 
sein Name sagt, ein Versuchsprojek~, das zu sehr wertvollen 
Ergebnissen geführt hat. Dieses Projekt ist nunmehr abge­
schlossen. Der im Zuge dieses VersUchsprojektes erfaßte 
D~tenbestand ist keineswegs vollst~ndig und war auch nie 
fUr eine praktische Verwendung gedacht, sondern diente ledig­
lich als Grundlage für wissenschaftliche Untersuchungen Uber 

die r.1Öglichkei ten einer Speicherung und Wiederauffindung 
von Rechtsstoff im Wege maschineller Dokumentationssysteme. 

Ich darfj_n diesem Zusammenhang daran erinnern~ daß das 
EDV-Versuchsprojekt Verfassungsrecht auch im EDV-Bericht 
1972 der Bundesregierung nur als Aufbau einer Modelldaten­

bank erw~hnt wird, die nach Abschluß des Projektes wichtige 
Erkenntnisse fUr die BewKltigungen des Informationsproblems 

mi ttels EDV liefern solL 

" 
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Es besteht nunmehr die Absicht unter Bedachtnahme und Ver­

wertung der Ergebnisse des EDV-Versuchsprojektes Verfassungs­

recht zu prüfen 3 in welcher Weise die Idee einer Rechtsdoku­

mentation des öffentlichen Rechtes verwirklicht werden könnte. 

In diesem Zusammenhang wird einerseits auf die budget~ren 

Möglichkeiten, die ~ngesichts der hohen Kosten eines solchen 

Vorhabens auf die endgültige,Entscheidung große Bedeutung 
haben werden, sovJie anderersei ts dara.uf Bedacht genommen wEir-
den müssen, daß das EUv -Versuchsprojel<t Verfassungs recht noch 

gewisse Fragen insbesondere hinsichtlich des automatischen 

Indexing offengelassen hat. Im Zusammenhang damit wird auch 

der im Rahmen des Versuchsprojektes erfaßte Datenbestand ver­

wertet werden. Der Zeitpunkt des Abschlusses der Arbeiten 

auf dem Gebiet de~ Rechtsdokumentation im Bereich des Ver-

fassungsrechtes hfu'1gt in erster Linie "von der Entscheidung 

übel" den Umfang des In ErVlägung gez.ogenen neuen Projektes 
ab. 

Wie auf Grund der im .Juni dll,rchgeführten EDV--Erhebung 1973 
festgestellt werden konnte, ist die Errichtung von Infor-

-
maticnssystemen fUr andere Rechtsgebiete nach dem Modell 

des Wiener Systems gegenwärtig nicht geplant. 

Im Einvernehmen mit. der BundesY'egierung darf' ich sagen, 
daß es ihr ein besonderes Anliegen ist, bei der allfälli­

gen "Errichtung zukünftiger Informationssystemef! stets auf 

die parlamentarischen Informationsbedtirfnisse RUcksicht 
zu nehmen. Ich darf'in diesem Zusa.mmenha.ng darauf hinwei­

sen, daß das Bundeskanzleramt in Zusammenarbeit mit der 

Parlamentsdirektion und der österre1chischen Staatsdrucke­

re1 zur Zeit den Einsatz elektronischer Mittel der Textver-

arbettung im die s c 1;J eis e 

wird das Gesetzgebungsverfahren in vielfacher Hinsicht er-
elektronische Textvprar-
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beitungwerden gleichzeitig auch die Voraussetzungen fUr 

die Einrichtung eines parlamentarischen Informationssystems 
geschaffen. 

\1ie ich berei ts . ej.nlei tend gesagt habe, war das EDV -Ve1."'­

suchsprojekt Verfassungsrecht seinem Wesen als Versuchs­

projekt entsprechend zunächst nicht fUr eine praktische 
Verwendung gedacht. Eine Verwendung des im Zuge dieses 

Versuchsprojektes erfaSten Datenbestandes durch den Ver­
fassungsgerichtshof und andere Dienststellen.kownt schon 

deshalb nicht in Betracht, weil der Datenschutz unvoll­
ständlg ist. 
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